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Studienkonsultation Uber Kellglonstreihelt
UNG dIe Rechte Von rellgiıOsen Minderheıiten

stanbul, Türkei
Ovember his EZember 207

KommunIquE
Wir, die leilnehmer der Internationalen Studienkonsultation über Religions-

rTe1iheit und die Rechte religiöser Minderheiten AduS Kirchen, tTchennahen Urga-
nisationen, AUuUSs Wissenschaft und /ivilgesellschaft, VON Menschenrechtsorganisatio-
nen und AUuUSs dem Juristischen Bereich, AduS Ländern Afrikas, Asiens, des
Mittleren Ustens, Amerikas und Europas kommend anen UuNns, als Mitglieder
e1INer Internationalen Studienkonsultation, die VON der Kommission der tTchen Tür
internationale Angelegenheiten organisiert worden ISt, 1n stanhbhul 1n der ]ürkel
sammengefunden. Die Konsultation untiersuchtie die Lage hinsichtlich der Rechte
religiöser Minderheiten und der Religionsfreiheit In verschiedenen Kontexten

Wir mMmöchten Ter Allheiligkeit, dem ÖOkumenischen Patriarchen Bartholo-
MAuUSs l., UNSPETE tiefempfundene ankharkeit Tür SeINeEeN Empfang und SE1INE spra;
che die Teilnehmer der KOnNnsul!  107 ausdrücken und UNSEeTeEeTr Freude USCArucC
verleihen Tür die Gewährung e1INer Audienz SOWIE die Teilnahme der eiligen
iturgie ZU Fest VOoN an ÄAndreas, dem Schutzpatron des ÖOkumenischen Patriar-
alts

Im erlautfe der Studienkonsultation erhielten WIT erichte ZUT S1ituation der
Religionsfreiheit und der Rechte religiöser Minderheiten In Ländern Diese Be
richte hestärkten unNns In UNSEeTeEeTr gemeinsamen Auffassung bezüglich der Rechte,
auf die alle enschen Änspruch aben, wIesen uUunNns auf zahlreiche eNnschen-
rechtsbelange hin und befähigten uns e1INEe el VON Schritten enennen, die
UNnT:  men werden sollten, die Religions- und (,laubensfreihei SOWIE die
Rechte religiöser Minderheiten 1n verschiedenen Kontexten ichern

Wir tellen fest, dass die Te1Nel VON eligion und Weltanschauung e1n allge
MEe1INes (yut 1st und die Voraussetzung Tür die demokrtatische und Trmedvolle Fortent:
wicklung der menschlichen (‚esellschal darstellt. Die we1lt verbreiteten chweren
Verletzungen dieser Te1Nel e  T'  en die Stabilität, die Sicherheit und die Ent:
wicklung vieler Staaten und anen schwerwiegende Auswirkungen auf das en
VON Individuen, Familien und G emeinden, inshbesondere hinsichtlich e1INeEes Triedvol
len /Zusammenlebens

Wir tellen mi1t Nachdruck fest, dass alle enschen e1NEe angeborene urde
es1it7zen Wir anerkennen und hbetonen die Bedeutung der internationalen Men:
schenrec  standards In eZug auf eligion, Weltanschauung und relig1iöse Minder-
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Istanbul, Türkei
28. November bis 2. Dezember 2011

Kommuniqué

Wir, die Teilnehmer an der Internationalen Studienkonsultation über Religions-
freiheit und die Rechte religiöser Minderheiten – aus Kirchen, kirchennahen Orga-
nisationen, aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, von Menschenrechtsorganisatio-
nen und aus dem juristischen Bereich, aus 23 Ländern Afrikas, Asiens, des
Mittleren Ostens, Amerikas und Europas kommend – haben uns, als Mitglieder 
einer Internationalen Studienkonsultation, die von der Kommission der Kirchen für
internationale Angelegenheiten organisiert worden ist, in Istanbul in der Türkei zu-
sammengefunden. Die Konsultation untersuchte die Lage hinsichtlich der Rechte
religiöser Minderheiten und der Religionsfreiheit in verschiedenen Kontexten.

Wir möchten Ihrer Allheiligkeit, dem Ökumenischen Patriarchen Bartholo-
mäus I., unsere tiefempfundene Dankbarkeit für seinen Empfang und seine Anspra-
che an die Teilnehmer der Konsultation ausdrücken und unserer Freude Ausdruck
verleihen für die Gewährung einer Audienz sowie die Teilnahme an der Heiligen
Liturgie zum Fest von Sankt Andreas, dem Schutzpatron des Ökumenischen Patriar-
chats.

Im Verlaufe der Studienkonsultation erhielten wir Berichte zur Situation der
Religionsfreiheit und der Rechte religiöser Minderheiten in 27 Ländern. Diese Be-
richte bestärkten uns in unserer gemeinsamen Auffassung bezüglich der Rechte,
auf die alle Menschen Anspruch haben, wiesen uns auf zahlreiche Menschen-
rechtsbelange hin und befähigten uns, eine Reihe von Schritten zu benennen, die
unternommen werden sollten, um die Religions- und Glaubensfreiheit sowie die
Rechte religiöser Minderheiten in verschiedenen Kontexten zu sichern.

Wir stellen fest, dass die Freiheit von Religion und Weltanschauung ein allge-
meines Gut ist und die Voraussetzung für die demokratische und friedvolle Fortent-
wicklung der menschlichen Gesellschaft darstellt. Die weit verbreiteten schweren
Verletzungen dieser Freiheit gefährden die Stabilität, die Sicherheit und die Ent-
wicklung vieler Staaten und haben schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben
von Individuen, Familien und Gemeinden, insbesondere hinsichtlich eines friedvol-
len Zusammenlebens.

Wir stellen mit Nachdruck fest, dass alle Menschen eine angeborene Würde
besitzen. Wir anerkennen und betonen die Bedeutung der internationalen Men-
schenrechtsstandards in Bezug auf Religion, Weltanschauung und religiöse Minder-

Studienkonsultation über Religionsfreiheit 
und die Rechte von religiösen Minderheiten
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heiten Die internationalen Menschenrechte sprechen 1n eZug auf eligion Oder
Weltanschauung allen enschen olgende Rechte

das ecC auf edanken-, (JEWISSENS- und Religionsfreiheit; dieses ecC He
nhaltet auch die Te1Nel des Finzelnen ZU echsel der eligion;
SOWIE die Freiheit, SEINE eligion einzeln Oder 1n (‚emeinschaft mi1t anderen
OÖffentlich Oder privat, Urc Gottesdienst, Unterricht und Urc die AÄAus
übung und Beachtung religiöser (‚ehbräuche auszuüben;
den Schutz VOT Diskriminierung In en Lebenshbereichen aufgrun elINer
eligion Oder e1INer Weltanschauung, VOT ‚Wwang In eZzug auf eligion und
Weltanschauung:
das eC  9 die Erziehung der Kinder In Übereinstimmung mi1t den eigenen
Überzeugungen sicherzustellen;
das ec auf Kriegsdienstverweigerung.

Staaten und Regierungen haben die Pflicht, die Freiheit VON eligion und Welt-
anschauung respektieren, SCHUTLZeN und fördern, In a1] 1Inren Dimensionen
und Tür alle enschen In 1nrem Herrschaftsgebiet, ohne AÄAnsehen der jeweiligen
eligion Oder Weltanschauung.

Wir anerkennen und egrüßen die positiven CNTLIiE hin elINer Uumfassende-
Tren ÄAchtung der Freiheit VOoN eligion und Weltanschauung 1n e1INer 1el7za VON
Kontexten Wir hbeobachten aber auch mi1t eler Besorgnis schwerwiegende Verlet-
ZUNgEN dieser Rechte

ährend der Studienkonsultation wWwurde VON eilichen Beispielen der Nichtge-
währung des Rechts auf Religionsfreiheit herichtet In verschiedenen Kontexten
sibt T:  iken, die das ecC auf eiınen ecNnsel der religiösen Zugehörigkeit He
SsChranken und die ZUT rennung VON amilien, MmMatetrlellen Oder SO7Z1Aalen ee1N-
trächtigungen Oder Sal Strafverfolgung, efängnis und JlTodesstrafe Tühren können
Diese Bestimmungen ZUr nterbindung VON Konversionen 1n einigen Ländern €e1S-
ien eINem Misshrauch OFrSCNHNU! und Lragen ZUT negativen OÖffentlichen ahrnen:-:
MUuNng VON und ZUr Gewalt relig1öse Minderheiten hei

/ahlreiche enschen senen sich angesichts VON sTAaatlliıchem Oder religiösem
‚Wwang sroßen Schwierigkeiten gegenüber, hre eligion Oder hre Weltanschauung
Trei und nach eigenem TMEessen ekennen und aUusSZuühben In hestimmten
len sibt auch staatliche kinmischung 1n die Entscheidungsprozesse e1INer relig1lÖ-
SEN Gemeinschaft; 1n anderen Fällen werden eligionsgesetze und die enispre
chende RKechtssprechung Urc den Staat verordnet ugleic sibt (Jesetze
Blasphemie, die auf die OÖffentliche Diskussion ahbschreckend wirken, WIE auch auf
das eC die eigene eligion Oder Weltanschauung ekennen und die relig1iöse
Minderheiten unverhältnismäßig benachteiligen.

Jele religiöÖse (emeinschaften haben Schwierigkeiten, den egalen Status
erlangen, der nötig ISt, Grundeigentum erwerben und (Gehäude auen Oder ET-
en können, Tür (‚ottesdienststätten und Friedhöfe Oder Tür andere TIOT:-
ernN1ısse WIE ETW relig1Ööse und theologische Ausbildung. Diese Schwierigkeiten
behindern 1E auf schwerwiegende Weise 1n der usübung 1Nrer eligion.

Diskriminierung aufgrun e1INer eligion Oder elINer Weltanschauung He
chränkt heträc  1C die Möglichkeiten religiöser Minderheiten, hre Rechte auf
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heiten. Die internationalen Menschenrechte sprechen in Bezug auf Religion oder
Weltanschauung allen Menschen folgende Rechte zu:

• das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht be-
inhaltet auch die Freiheit des Einzelnen zum Wechsel der Religion;

• sowie die Freiheit, seine Religion einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen
öffentlich oder privat, durch Gottesdienst, Unterricht und durch die Aus-
übung und Beachtung religiöser Gebräuche auszuüben;

• den Schutz vor Diskriminierung in allen Lebensbereichen aufgrund einer
Religion oder einer Weltanschauung, vor Zwang in Bezug auf Religion und
Weltanschauung;

• das Recht, die Erziehung der Kinder in Übereinstimmung mit den eigenen
Überzeugungen sicherzustellen;

• das Recht auf Kriegsdienstverweigerung.
Staaten und Regierungen haben die Pflicht, die Freiheit von Religion und Welt-

anschauung zu respektieren, zu schützen und zu fördern, in all ihren Dimensionen
und für alle Menschen in ihrem Herrschaftsgebiet, ohne Ansehen der jeweiligen
Religion oder Weltanschauung.

Wir anerkennen und begrüßen die positiven Schritte hin zu einer umfassende-
ren Achtung der Freiheit von Religion und Weltanschauung in einer Vielzahl von
Kontexten. Wir beobachten aber auch mit tiefer Besorgnis schwerwiegende Verlet-
zungen dieser Rechte.

Während der Studienkonsultation wurde von etlichen Beispielen der Nichtge-
währung des Rechts auf Religionsfreiheit berichtet. In verschiedenen Kontexten
gibt es Praktiken, die das Recht auf einen Wechsel der religiösen Zugehörigkeit be-
schränken und die zur Trennung von Familien, materiellen oder sozialen Beein-
trächtigungen oder gar Strafverfolgung, Gefängnis und Todesstrafe führen können.
Diese Bestimmungen zur Unterbindung von Konversionen in einigen Ländern leis-
ten einem Missbrauch Vorschub und tragen zur negativen öffentlichen Wahrneh-
mung von und zur Gewalt gegen religiöse Minderheiten bei. 

Zahlreiche Menschen sehen sich angesichts von staatlichem oder religiösem
Zwang großen Schwierigkeiten gegenüber, ihre Religion oder ihre Weltanschauung
frei und nach eigenem Ermessen zu bekennen und auszuüben. In bestimmten Fäl-
len gibt es auch staatliche Einmischung in die Entscheidungsprozesse einer religiö-
sen Gemeinschaft; in anderen Fällen werden Religionsgesetze und die entspre-
chende Rechtssprechung durch den Staat verordnet. Zugleich gibt es Gesetze gegen
Blasphemie, die auf die öffentliche Diskussion abschreckend wirken, wie auch auf
das Recht, die eigene Religion oder Weltanschauung zu bekennen und die religiöse
Minderheiten unverhältnismäßig benachteiligen.

Viele religiöse Gemeinschaften haben Schwierigkeiten, den legalen Status zu
erlangen, der nötig ist, Grundeigentum zu erwerben und Gebäude bauen oder er-
halten zu können, z. B. für Gottesdienststätten und Friedhöfe oder für andere Erfor-
dernisse wie etwa religiöse und theologische Ausbildung. Diese Schwierigkeiten
behindern sie auf schwerwiegende Weise in der Ausübung ihrer Religion.

Diskriminierung aufgrund einer Religion oder einer Weltanschauung be-
schränkt beträchtlich die Möglichkeiten religiöser Minderheiten, ihre Rechte auf
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Erziehung, (Gesundheit und e1 wahrzunehmen und Demokratisierungspro-
55 teilzunehmen Fine diskriminierende Gesetzgebung und entsprechende sTaal:
1C en hilden eiınen legitimierenden Rahmen Tür weitreichende gesell-
schaftliche Diskriminierung. Der Entzug VON Möglichkeiten, SO71ale ÄAusgrenzung
und (‚ewalt gegenüber Minderheiten SiNd die uUunausweichlichen Folgen e1INer
matischen Diskriminierung und edrohnen das SO7Z1ale Gefüge e1INer (Gesellsc

In vielen Fällen wIird 1n Unterrichtsprogrammen und Lehrhüchern die
VON Minderheiten In der (‚esellsc abgewertet Oder negativ dargestellt und
hestehende gesellschaftliche Vorurteile Versiar und Intoleranz und Diskriminie-
ruhg gefördert. Darüber hinaus VeTleizZ e1INEe verpflichtende religiöse Erziehung VOoN
Kindern mi1t eINem M1InNnortaren religiösen Hintergrun In der eligion der gesell-
SCHAaIlllichen eNnrhnel die Rechte VON Eltern und ndern Weiterhin können este
en! rechtliche und staatliche Praktiken In hestimmten Ländern 1n eZzug auf reli
gionsverschiedene Fhen ehbenfalls negative Auswirkungen auf das ecC aben, die
Kinder AUuUSs diesen Fhen 1mM 1INNe der Religionsfreiheit erziehnen

Fhbenso Sind die Medien In vielen Ländern dafür verantwortlich, dass religiöÖse
Gruppen auf negative Weise dargestellt werden und Lragen ZU Forthbestehen Tal-
Sscher Stereotype und e1INer erschärfung der Diskriminierung hei

Schließlic gefährdet die Unfähigkeit mancher Staaten, iNnre religiösen Minder-
heiten VOT (‚ewalt schützen, den Bestand der (Gesellscha: selhst und stellt
dem e1INEe Verletzung der internationalen Verpflichtungen dieser Staaten dar. Die
„Kultur der Straflosigkeit”, die entsteht, WEnnn Versaum wird, Verbrechen
Mitglieder VOoN M1nortaren (‚emeinschaften untiersuchen und verfolgen,
stellt e1NEe Bedrohung Tür die langfristige Stabilität VON Nationen dar.

Die Teilnehmer der Studienkonsultation
ordern deshalhbh die Staaten auf, die hbestehenden Schutzmaßnahmen
die Verletzung des nationalen und internationalen Rechts auf Religionsfrei-
heit verstärken und effektiver ges  en,
rufen konzertierten und koordinierten ÄAnstrengungen VON NSelten der [E-

ligiÖsen, zivilgesellschaftlichen und sTaatlliıchen eure auf, den Verlet-
ZUNSEN dieses Rechtes egegnen,
hitten die Kommission der tTchen Tür internationale Angelegenheiten
CGCGILA) des ÖOkumenischen ates der Kirchen ( dieser Konsultation
e1INEe weltere folgen lassen und e1INen Aktionsplan erstellen, der
olgende Ihemen ZU Gegenstand anen könnte das Verhältnis VON Säku:
larisation und eligion, das Problem des wachsenden Nationalismus und
der Politisierung VON eligion, die Rechte und iıchien VON religiösen Min:
derheiten, die Steigerung VOoN Achtsamkei und erzieherische Maßnahmen
ZUr Förderung und ZU Schutz des Rechtes auf Te1Nel VON eligion Oder
Weltanschauung:
schlagen als möglichen Nachstien Schritt die Urganisation VOoN thematischen
und gebietsspezifischen Konsultationen VOT; sollte auch die Möglichkeit
der ründung e1INEeSs Okumenischen OTums Fragen der Religionsfreiheit
und der Menschenrechte etrulert werden
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Erziehung, Gesundheit und Arbeit wahrzunehmen und am Demokratisierungspro-
zess teilzunehmen. Eine diskriminierende Gesetzgebung und entsprechende staat-
liche Praktiken bilden einen legitimierenden Rahmen für weitreichende gesell-
schaftliche Diskriminierung. Der Entzug von Möglichkeiten, soziale Ausgrenzung
und Gewalt gegenüber Minderheiten sind die unausweichlichen Folgen einer syste-
matischen Diskriminierung und bedrohen das soziale Gefüge einer Gesellschaft.

In vielen Fällen wird in Unterrichtsprogrammen und Lehrbüchern die Rolle
von Minderheiten in der Gesellschaft abgewertet oder negativ dargestellt und so
bestehende gesellschaftliche Vorurteile verstärkt und Intoleranz und Diskriminie-
rung gefördert. Darüber hinaus verletzt eine verpflichtende religiöse Erziehung von
Kindern mit einem minoritären religiösen Hintergrund in der Religion der gesell-
schaftlichen Mehrheit die Rechte von Eltern und Kindern. Weiterhin können beste-
hende rechtliche und staatliche Praktiken in bestimmten Ländern in Bezug auf reli-
gionsverschiedene Ehen ebenfalls negative Auswirkungen auf das Recht haben, die
Kinder aus diesen Ehen im Sinne der Religionsfreiheit zu erziehen.

Ebenso sind die Medien in vielen Ländern dafür verantwortlich, dass religiöse
Gruppen auf negative Weise dargestellt werden und tragen so zum Fortbestehen fal-
scher Stereotype und einer Verschärfung der Diskriminierung bei.

Schließlich gefährdet die Unfähigkeit mancher Staaten, ihre religiösen Minder-
heiten vor Gewalt zu schützen, den Bestand der Gesellschaft selbst und stellt zu-
dem eine Verletzung der internationalen Verpflichtungen dieser Staaten dar. Die
„Kultur der Straflosigkeit“, die entsteht, wenn es versäumt wird, Verbrechen gegen
Mitglieder von minoritären Gemeinschaften zu untersuchen und zu verfolgen,
stellt eine Bedrohung für die langfristige Stabilität von Nationen dar.

Die Teilnehmer der Studienkonsultation:
• fordern deshalb die Staaten auf, die bestehenden Schutzmaßnahmen gegen

die Verletzung des nationalen und internationalen Rechts auf Religionsfrei-
heit zu verstärken und effektiver zu gestalten,

• rufen zu konzertierten und koordinierten Anstrengungen von Seiten der re-
ligiösen, zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteure auf, um den Verlet-
zungen dieses Rechtes zu begegnen,

• bitten die Kommission der Kirchen für internationale Angelegenheiten
(CCIA) des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) dieser Konsultation
eine weitere folgen zu lassen und einen Aktionsplan zu erstellen, der u. a.
folgende Themen zum Gegenstand haben könnte: das Verhältnis von Säku-
larisation und Religion, das Problem des wachsenden Nationalismus und
der Politisierung von Religion, die Rechte und Pflichten von religiösen Min-
derheiten, die Steigerung von Achtsamkeit und erzieherische Maßnahmen
zur Förderung und zum Schutz des Rechtes auf Freiheit von Religion oder
Weltanschauung;

• schlagen als möglichen nächsten Schritt die Organisation von thematischen
und gebietsspezifischen Konsultationen vor; es sollte auch die Möglichkeit
der Gründung eines ökumenischen Forums zu Fragen der Religionsfreiheit
und der Menschenrechte eruiert werden.
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Förderung und Schutz des Rechtes auf Te1Nel VON eligion Oder Weltanschau:
un ollten das Anliegen und das Bemühen aller Se1IN Die Teilnehmer eIMNNern
die OrTte des ÖOkumenischen Patriarchen „Wir Sind dazu aufgerufen prophetische
(emeinschaften des Wandels SeEIN In e1INer Welt, die 1n e1NEe Sackgasse geraten
1st Prophetische (‚emeinschaften des Tedens 1n e1INer globalen Gesellschaft, die
Urc rieg hedroht ISt, prophetische (‚emeinschaften des Dialogs In elINer 1V111SA-
t10N, die Urc Zwiespalt und Feindschaft gekennzeichnet 1st und prophetische (Ge
Me1insc  en der Versöhnung mi1t (‚otftes Schöpfung 1n e1INer Zeit, In der die /uU:
un des Planeten auf dem pie steht.“

Kommission der Kirchen für internationale Angelegenheiten (ÖRK)
Übersetzung Au dem Englischen: Dr olfgang Neumann
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Förderung und Schutz des Rechtes auf Freiheit von Religion oder Weltanschau-
ung sollten das Anliegen und das Bemühen aller sein. Die Teilnehmer erinnern an
die Worte des Ökumenischen Patriarchen: „Wir sind dazu aufgerufen prophetische
Gemeinschaften des Wandels zu sein in einer Welt, die in eine Sackgasse geraten
ist. Prophetische Gemeinschaften des Friedens in einer globalen Gesellschaft, die
durch Krieg bedroht ist, prophetische Gemeinschaften des Dialogs in einer Zivilisa-
tion, die durch Zwiespalt und Feindschaft gekennzeichnet ist und prophetische Ge-
meinschaften der Versöhnung mit Gottes Schöpfung in einer Zeit, in der die Zu-
kunft des Planeten auf dem Spiel steht.“

Kommission der Kirchen für internationale Angelegenheiten (ÖRK)

Übersetzung aus dem Englischen: Dr. Wolfgang Neumann
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